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Amtsblatt 14/2026 vom 02.06.2026 

1-0280 

 

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts 

 

Der Markt Erkheim erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 

4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geän-

dert durch das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften vom 24 Juli 2023 (GVBI. S. 385) folgende Satzung: 

 

 

§ 1 

 

Zusammensetzung des Gemeinderats 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister (§ 4) und 16 ehrenamtlichen Mitglieder 

 

 

§ 2 

 

Ausschüsse 

 

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende stän-

dige Ausschüsse: 

 

a) den Personalausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 3 ehrenamtlichen Gemeinde-

ratsmitgliedern, 

b) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 5 Mitgliedern des Gemeinderats. 

 

 

(2)  ¹Den Vorsitz in dem in Absatz 1 Buchst. a genannten Ausschuss führt der erste Bürgermeister. 
²Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschuss-

mitglied. 

 

(3) ¹Die Ausschüsse sind vorberatend tätig. soweit die Geschäftsordnung dies vorsieht und der 

Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Im Übrigen beschließen sie anstelle des Ge-

meinderats (beschließende Ausschüsse). 

 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse Einzelner ergibt sich aus der Geschäftsordnung, soweit 

es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist. 

 

 

§ 3 

 

Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder; 

Entschädigung; Ortssprecher 

 

(1) ¹Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 

den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außerdem kön-

nen einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer 

Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 

 

(2) ¹Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung ei-

nen Pauschalbetrag von monatlich 25,00 € und ein Sitzungsgeld vor je 30,00 € für die notwendige 

Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses. 

²Referenten erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit neben der in Satz 1 genannten Entschädi-

gung einen Pauschalbetrag von monatlich 30,00 €. ³Diese Referentenzulage wird nur einmal mo-

natlich gewährt, auch wenn ein Gemeinderatsmitglied mehrere Referate gleichzeitig bearbeitet. 
4Bei dem 2 und 3. Bürgermeister entfällt die Referentenzulage. 
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(3) ¹Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind, haben außerdem 

Anspruch auf Ersatz des ihnen aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstandenen 

nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung 

von 35,00 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen 

Tätigkeit entstanden ist. 3 Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen 

Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 

die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschä-

digung von 35,00 € je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung von 

im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinderatsmitgliedern lebenden 

 

a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, oder 

c) Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festgestelltem Pflegegrad nach 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) 

 

werden bis zu einem Höchstbetrag von 20,00 € für jede volle Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für 

Personen, denen eine Entschädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstattungsfähi-

gen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Ab-

satz werden nur auf Antrag gewährt. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und 

Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für Ortssprecherinnen und Ortssprecher entsprechend. 

 

 

§ 4 

 

Erster Bürgermeister 

 

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 

 

 

§ 5 

 

Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

 

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehrenbeamte. 

 

 

§ 6 

 

Inkrafttreten 

 

¹Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen 

des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 10.07.2020 außer Kraft. 

 

Erkheim, den 12.05.2026 

Markt Erkheim 

gez. 

Christian Seeberger 

Erster Bürgermeister 
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1-0280 

 

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts 

 

Die Gemeinde Westerheim erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 

Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

(GO‘) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 

zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und 

weiterer Rechtsvorschriften vom 23. Dezember 2025 (GVBl. 2025 S. 367), folgende Satzung: 

 

 

§ 1 

 

Zusammensetzung des Gemeinderats 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister (§ 4) und 14 ehrenamtlichen Mitgliedern. 

 

 

§ 2 

 

Ausschüsse 

 

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgenden stän-

digen Ausschuss: 

 

a) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 4 Mitgliedern des Gemeinderats.  

 

(2) Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimmtes Aus-

schussmitglied. 

 

(3) Der Ausschuss ist vorberatend tätig. 

 

(4) Das Aufgabengebiet des Ausschusses im Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung, so-

weit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.  

 

 

§ 3 

 

Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder; 

Entschädigung 

 

(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung 

bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außerdem 

können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach nä-

herer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung ei-

nen Pauschalbetrag von jährlich 100 € und ein Sitzungsgeld von je 30 € für die notwendige Teil-

nahme an Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses. 

 

(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind, haben außerdem 

Anspruch auf Ersatz des ihnen aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstandenen 

nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung 

von 70 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätig-

keit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Be-

reich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 

die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalent-

schädigung von 20 € je volle Stunde. 
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4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung von im Haushalt der ehrenamtlich täti-

gen Gemeinderatsmitgliedern lebenden 

 

a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, oder 

c) Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festgestelltem Pflegegrad nach § 15 

Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) 

 

werden bis zu einem Höchstbetrag von 20 € für jede volle Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für 

Personen, denen eine Entschädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstattungsfähi-

gen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen.5Die Ersatzleistungen nach diesem Ab-

satz werden nur auf Antrag gewährt 

 

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und 

Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

 

 

§ 4 

 

Erster Bürgermeister 

 

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 

 

 

§ 5 

 

Weitere Bürgermeister 

 

Die weiteren Bürgermeister/Innen sind Ehrenbeamte. 

 

 

§ 6 

 

Inkrafttreten 

 
1Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen 

des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 19.05.2020 außer Kraft. 

 

Westerheim, 11.05.2026 

Gemeinde Westerheim 

gez. 

Alexander Jirmann 

Erster Bürgermeister 
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2-9410.0 

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Westerheim (Landkreis Unterallgäu) für das Haushaltsjahr 2026 

 

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Westerheim folgende 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er 

schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.598.657 EUR 

und 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.473.926 EUR 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festge-

setzt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v. H. 

 

b) für die Grundstücke (B) 250 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer 320 v. H. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 900.000 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

Westerheim, 27.05.2026 

Gemeinde Westerheim 

gez. 

Alexander Jirmann 

Erster Bürgermeister 
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Hinweise zur Haushaltssatzung der Gemeinde Westerheim: 

 

1. Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) und Art. 67 Abs. 4 

(Verpflichtungsermächtigungen) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Be-

standteile gemäß Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 21.05.2026 Gz. 24-9410.0. 

 

2. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen ihren weiteren Anlagen wird bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen 

Dienststunden in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim, Zimmer Nr. 7, zur Ein-

sicht bereitgelegt (Art 65 Abs.3 Satz 3 GO). 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Oberes Günztal, Landkreis Unter-

allgäu, für das Haushaltsjahr 2026 wurde im Amtsblatt des Landkreises Unterallgäu Nr. 24 am 

28.05.2026 veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

Eder 

Leiterin des Hauptamtes 


